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An der Johannes Kepler Universität Linz finden zwischen 26. 09. 2011 – 1. 07. 2012 von 
Montag bis Freitag in den Abendstunden (in der Zeit von 17:15 Uhr bis spätestens 22:00 
Uhr) bzw. als Blockveranstaltung am Samstag Lehrveranstaltungen zur Studien-
berechtigungsprüfung (SBP) statt.  
Es werden folgende F!CHER  angeboten: 
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Im Sommersemester 2012 sind folgende zusätzlichen Lehrveranstaltungen vorgesehen: 
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Der erfolgreiche Abschluss der einzelnen Fächer des Lehrganges gilt als 
erfolgreiche Ablegung der betreffenden Fachprüfung(en) der 

Studienberechtigungsprüfung. 

Die Lehrgangsteilnehmer/innen müssen die ZULASSUNG als außerordentliche/r 
Studierende/r mit der Kennzahl 990 an der JKU Linz beantragen. Für die Aufnahme als 
außerordentliche/r Studierende/r ist die zweiteilige Online-Voranmeldung 
(http://www.jku.at/voranmeldung) erforderlich. Im zweiten Teil der Online-Voranmeldung 
wählen Sie als beabsichtigtes Studium: ao. Studium (beabsichtigtes Studium: 990, 
Schulform: keine Reifeprüfung). Anschließend ist in der Zulassungsfrist die persönliche 
Vorsprache unter Vorlage des Reisepasses und des Nachweises der Sozialver-
sicherungsnummer (e-Card) notwendig. (Zulassungsservice, Bankengebäude, 1. Stock) 
Zulassungsfrist: WS 11/12: 4. 07. – 31. 10. 2011 Der Lehrgang ist von den allgemeinen 
Studiengebühren ausgenommen, der ÖH-Beitrag von z. Z. 17,00 !  ist einzuzahlen. Der 
Erlass des Studienbeitrages muss im Zulassungsservice unter Nachweis der Einzahlung 
der Lehrgangsbeiträge beantragt werden. 

Die ANMELDUNG  für die einzelnen Fächer zur Studienberechtigungsprüfung erfolgt 
über KUSSS (Kepler University Study Support System: www.kusss.jku.at).  Über den 
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Suchbegriff SBP bzw. die LV-Nr. erhalten Sie im KUSSS die Liste der 
Lehrveranstaltungen zur Studienberechtigungsprüfung: 

 

Mit der Auswahl der einzelnen Lehrveranstaltung erhalten Sie weitere Informationen zur 
Lehrveranstaltung.
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Für die Anmeldung zu einem Fach müssen Sie in KUSSS eingeloggt sein. Wählen Sie den Rang 
und speichern Sie die Rangliste.  

 

 

Die verbindliche Anmeldung zu dem Fach erfolgt über den Link zum MUSSS"SHOP. Auf 
der Einstiegsseite des MUSSS-Shops finden Sie ein Videotutorial und das Benutzer-
handbuch, in dem Schritt für Schritt der Ablauf des Zahlungsvorganges erklärt wird. Nach 
Bezahlung des Kursbeitrages im MUSSS-Shop sind Sie zu diesem Fach zugeteilt. Sie 
bekommen die Rechnung per Post zugesandt. Bewahren Sie die Rechnung gut auf, Sie 
benötigen sie zum Nachweis (Bildungskonto, Erlass des Studienbeitrages). 

Falls Sie Fragen zur Zahlung haben, wenden Sie sich bitte an stblg@jku.at 

Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechtigungsprüfung ist unabhängig von der 
Anmeldung zu den Fächern im Zulassungsservice abzugeben. Bei Abbrechen eines oder 
mehrerer Fächer können diese Beiträge nicht rückerstattet werden. Eine Abmeldung 
vom Lehrgang oder einzelner Fächer ist nur unter Nachweis triftiger Gründe bis zum 
Anmeldeschluss möglich, wobei 15% der Lehrgangsbeiträge als Bearbeitungsgebühr 
einbehalten werden. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann ein Kurs 
rechtzeitig abgesagt werden, der gesamte Kursbeitrag wird rückerstattet. 
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Die Anzahl der Bewerber/innen ist begrenzt. Für die Aufnahme in den Lehrgang ist der 
Zeitpunkt der Anmeldung entscheidend. Anmeldeschluss für die Kurse im WS 2011/12 
ist der 26. 9. 2011, im SS 2012 ist die voraussichtliche Anmeldefrist vom 13. 02. – 27. 02. 
2012, sofern noch genügend Plätze vorhanden sind. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Dr. Elisabeth Katzlinger, Tel.: 0732/2468/ 9348, Fax:0732/2468/8660, Zi.Nr. MZ 209A 
Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.stblg.jku.at; e-mail: stblg@jku.at 
 

Der Studienberechtigungslehrgang 2011/12 beginnt am 26. 9. 2011, 
um 17:15 Uhr mit Mathematik 1 und im Anschluss um 19:00 Uhr mit 

dem Einführungsabend  

Die Lehrveranstaltungen finden am Abend statt. In der ersten Lehrgangswoche wird ein 
gesondertes Programm mit Schwerpunkt Mathematik stattfinden. 
 
)(."12"6+'",,
 (Änderungen vorbehalten) 

Einführungswoche vom 26. 9. – 30. 9. 2011  
von bis Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
17:15 18:45 VL Mathematik VL Mathematik VL Mathematik VL Mathematik VL Mathematik 
19:00 20:00 Einführungs-

abend 
    

Wintersemester 2011/12     
Laufendes Semester: 

von bis Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
17:15 18:00 Übung 

Mathematik 
VL/UE 

Englisch  
Rech-
nungs-
wesen 

Deutsch 
 

VL /UE  

18:00 18:45 Englisch VL Mathematik 

19:00 19:45 

VL Soziologie 

   

19:45 20:30    

20:45 22:15     
 


